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§ 138 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben die Abgabep ichtigen und die diesen im § 140 gleichgestellten Personen

in Erfüllung ihrer O enlegungsp icht (§ 119) zur Beseitigung von Zweifeln den Inhalt ihrer Anbringen zu erläutern und

zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu beweisen. Kann ihnen ein Beweis nach den Umständen nicht zugemutet

werden, so genügt die Glaubhaftmachung.

(2) Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere, Schriften und Urkunden sind auf Verlangen zur Einsicht und Prüfung

vorzulegen, soweit sie für den Inhalt der Anbringen von Bedeutung sind.
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